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Die Beteiligungen an der PANDATEL Asia Pacific Singapur Ltd., der PANDATEL Israel Ltd., der PANDATEL 

Inc., USA, sowie der Lightmaze Solutions AG, Deutschland, wurden in den Vorjahren jeweils auf einen 

Erinnerungswert abgeschrieben. Die Liquidation der PANDATEL Asia Pacific Singapur Ltd. wurde Ende Oktober 

2009 abgeschlossen.  

Die in den Finanzanlagen ausgewiesenen geldmarktnahen Wertpapiere wiesen zum 30. März 2009 einen 

Marktwert von TEUR 2.820 aus. Da die Wertpapiere im Dezember 2009 zum Nennwert fällig wurden, ist von 

einer nur vorübergehenden Wertminderung auszugehen, so dass keine Wertberichtigung erfolgte. 

2. Umlaufvermögen 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 30.03.2009  31.12.2008 

 TEUR  TEUR 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11  6 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 346  346 

Sonstige Vermögensgegenstände 1.194  1.183 

 davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (838)  (827) 

 1.551  1.535  

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus dem abgezinsten, abgewerteten Betrag 

des Körperschaftsteuerguthabens nach § 37 KStG (TEUR 980), Forderungen aus einbehaltener 

Zinsabschlagsteuer in Höhe von TEUR 120 sowie Umsatzsteuer-Forderungen in Höhe von TEUR 66. Die 

Gesellschaft plant, das Körperschaftsteuerguthaben spätestens im Jahr 2012 zu veräußern; zur 

Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Veräußerung wurde in 2007 eine Wertberichtigung von TEUR 70 

auf den abgezinsten Anspruch vorgenommen.  

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Die Forderungen gegen die PANDATEL Asia Pacific Ltd., Singapore, sowie gegen die PANDATEL Inc., USA, 

wurden bereits in den Vorjahren auf Erinnerungswerte abgeschrieben.  

Die ausgewiesenen Forderungen beinhalten Forderungen gegenüber der Dowslake Microsystems Corp., USA in 

Höhe von TEUR 344 und der Dowslake Microsystems GmbH in Höhe von TEUR 2.  

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

In den liquiden Mitteln sind inländische Tages- und Termingelder in Höhe von TEUR 4 (Vorjahr TEUR 4) 

enthalten. Ferner sind Kontokorrentguthaben in Höhe von TEUR 1.175 (Vorjahr TEUR 1.380) sowie in Höhe von 

TEUR 227 (Vorjahr TEUR 213) auf US-Dollar Basis enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine als Sicherheit 

hinterlegten liquiden Mittel.  
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zumeist aus Gegebenheiten im Unternehmen herleiten. Die Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichts-

rat mit seinen Ausnahmen hat die PANDATEL AG i. A. auf ihrer Homepage unter www.PANDATEL.de Investor 

Relations veröffentlicht.  

Risiko-Management und Internes Kontrollsystem 

Aufgrund der Aufgabe des operativen Geschäfts konnte die Gesellschaft das Interne Kontrollsystem sowie das 

Risiko-Management-System zur Früherkennung, Kommunikation und Bewältigung von Risiken zurückfahren. 

Etwaige Risiken werden hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit dennoch 

fortwährend erfasst und analysiert. 

Die Gesamtbewertung der Risikopotenziale aus den Geschäftsjahren 2006 und 2007 ließ die Liquidation der Ge-

sellschaft unausweichlich erscheinen. Folgende Faktoren bedrohten das Fortbestehen der Gesellschaft nachhaltig: 

-  weiterer Umsatzrückgang aufgrund des fortgesetzten Verkaufs hauptsächlich der alten Produkte, 

-  vermehrter Marktwettbewerb, 

-  hoher Druck auf die Marktpreise, 

-  geringe Barreserven. 

Die PANDATEL AG i. A. konnte diese Situation nicht aus eigener Kraft beheben. Aus diesem Grund erlaubte 

diese Einschätzung nur eine Lösung: die Gesellschaft zu liquidieren. 

Das Ziel des Internen Kontrollsystems ist es, die Effizienz des Abwicklungsprozesses zu optimieren, um das 

verbleibende Vermögen der PANDATEL AG i.A. nach Beendigung des Liquidationsprozesses weitgehend an die 

Aktionäre ausschütten zu können. Darüber hinaus sollen die Zuverlässigkeit des Rechnungs- und Berichtswe-

sens sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch das installierte Interne Kontrollsystem gewährleis-

tet werden. Die Kontrollen werden im Wesentlichen durch den Abwickler vorgenommen. 

Unternehmensführung 

Die Erklärung zur Unternehmensführung ist auf der Internetseite der Gesellschaft, www.pandatel.de, öffentlich zugänglich. 

Risiken aus der Veränderung des Marktumfelds 

Die Veränderungen des Marktumfelds verloren ihre Relevanz für die PANDATEL AG i. A., da sie ihr operatives 

Geschäft bereits 2007 eingestellt hatte. 

Haftpflichtrisiko 

Die Risiken aus der Produkthaftung werden als gering eingestuft. In der Vergangenheit wurden keine Produkthaf-

tungsansprüche an die PANDATEL AG i. A. gestellt; eine Produkthaftpflichtversicherung besteht. Alle Maßnah-

men zur Risiko-Absicherung werden laufend geprüft und optimiert. 
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Fremdwährungsrisiko 

Wegen des hohen Umfangs von Zahlungsströmen in ausländischer Währung, insbesondere dem US-Dollar, war 

die PANDATEL einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Dieses Risiko wurde durch das Ziel begrenzt, US-

Dollar-Zuflüsse und US-Dollar-Abflüsse weitgehend zu kompensieren. Aktuell resultieren Fremdwährungsrisiken 

insbesondere aus Forderungen und liquiden Mitteln, die in US-Dollar denominiert sind. 

Risiken aus dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit 

Das traditionelle Produktportfolio der PANDATEL unterlag dem zunehmenden Preisdruck durch asiatische Billig-

anbieter. Trotz Modernisierung und Neuausrichtung in den Vorjahren war die PANDATEL AG i. A. nicht in der 

Lage, ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, sich im Markt als wettbewerbsfähiger und innovativer Hersteller 

zu positionieren. 

Risiken aus geringen Barmittelreserven 

Die Gesellschaft verfügt über unzureichende erforderliche Mittel, um das operative Geschäft neu zu beleben. 

Keine andere Möglichkeit verbleibt, als die Gesellschaft zu liquidieren. Dies muss sie weiter energisch verfolgen: 

Je länger die Liquidation andauert, umso weniger Liquidität verbleibt. Hauptsächlich benötigt die Gesellschaft 

diese, um sich gegen Anfechtungsklagen zu verteidigen, die beantragten Sonderprüfungen durchzuführen und 

um die Börsennotierung aufrecht zu erhalten. 

Abhängigkeitsbericht 

Aufgrund der bestehenden Mehrheitsbeteiligung bzw. Präsenzmehrheit der Stimmrechte durch die Dowslake 

Venture Ltd. ergibt sich für die PANDATEL AG i. A. nach § 312 AktG die Verpflichtung zur Erstellung eines Ab-

hängigkeitsberichts. Dieser Bericht wurde vom Abwickler erstellt und im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft 

und testiert. 

Das Fazit des Abhängigkeitsberichts für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. März 2009 lautet wie folgt: „Der 

Abwickler der PANDATEL AG i. A. erklärt hiermit, dass unsere Gesellschaft und die von uns abhängigen Toch-

tergesellschaften bei den im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns 

im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft 

angemessene Gegenleistungen erhalten haben, nicht benachteiligt wurden, und keine Maßnahmen zum Nachteil 

der Gesellschaft getroffen wurden.“ 

Besondere Ereignisse nach Abschluss des Berichtszeitraums 

Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 15. Mai 2009 

Das Hanseatische Oberlandesgericht hat mit seinem am 15. Mai 2009 verkündeten Urteil (Az.: 11 U 90/08) die 

von der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. März 2006 gefassten Beschlüsse zu 
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-  TOP 2 (Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung), 

-   TOP 6 (Aufhebung des Beschlusses vom 19. Mai 2005 zur Entlastung von Herrn Norbert Wienck und 

nachträgliche Entlastung für das Geschäftsjahr 2004) sowie 

-  TOP 7 (Wahl von Dr. Axel Pfeifer, Alex Fang und Dr. Jozef Straus in den Aufsichtsrat) 

für nichtig erklärt. Die Revision gegen die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts wurde nicht 

zugelassen. Eine Nichtzulassungsbeschwerde wurde mangels erforderlicher Erfolgsaussicht nicht eingelegt. 

Verlust des hälftigen Grundkapitals und Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

Im Rahmen der Erstellung der Zwischenberichterstattung 2008 gelangte die Abwicklerin der Gesellschaft Mitte 

2009 zu dem Schluss, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der PANDATEL AG i. A. ein-

getreten ist. Der Eintritt des Verlusts in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals war insbesondere zu-

rückzuführen auf die Notwendigkeit einer signifikanten Erhöhung der schon im Jahresabschluss für 2007 berück-

sichtigten Liquidationsrückstellungen.  

Bei Verlust des hälftigen Grundkapitals ist gemäß § 92 Abs. 1 AktG unverzüglich eine Hauptversammlung einzube-

rufen und der Verlust der Hauptversammlung anzuzeigen. Dem kam die Abwicklerin am 24. Juli 2009 nach und hielt 

am 17. September 2009 im Künstlerhaus München die außerordentliche Hauptversammlung ab. Dort informierte die 

Abwicklerin die Aktionäre detailliert über die Gründe und Auswirkungen des Verlusts des hälftigen Grundkapitals. 

Aufhebung des Joint Marketing, Service and Supply Agreement mit der Dowslake Microsystem Corp.  

Am 3. August 2009 unterzeichnete die Abwicklerin der PANDATEL AG i. A. eine Vereinbarung über die Aufhe-

bung des Joint Marketing, Service und Supply Agreement („Agreement“) mit der Dowslake Microsystems Corp., 

Kalifornien. Das Agreement wurde damit mit sofortiger Wirkung, d. h. mit Wirkung zum 3. August 2009 aufgeho-

ben. Die Gesellschaft erspart sich mit Aufhebung des Agreements im Rahmen der von der Hauptversammlung 

beschlossenen Abwicklung die Zahlung von Millionenbeträgen bzw. Rechtsstreitigkeiten darüber. Der Abschluss 

der Aufhebungsvereinbarung führt damit im Interesse der PANDATEL AG i. A. und deren Aktionäre zu einer 

wirtschaftlich vorteilhaften und gesicherten Vertragslage.  

Wesentliche Regelung der Aufhebungsvereinbarung ist, dass Dowslake Microsystems Corp. gegenüber der 

PANDATEL AG i. A. auf sämtliche Schadenersatz- und sonstigen Ersatzansprüche, die sich gegebenenfalls im 

Zusammenhang mit der Nichterfüllung oder der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Agreement ergeben könnten, verzichtet. Eine Beendigung des Agreements im Rahmen der Abwicklung der 

Gesellschaft nach Maßgabe der Regelungen des Agreements hätte dazu geführt, dass die PANDATEL AG i. A. 

– auf der Basis der Bilanzpositionen zum 31. Dezember 2008 – einen Betrag von rund 2,6 Mio. € an die Dowsla-

ke Microsystems Corp. hätte zahlen müssen. Die PANDATEL AG i. A. leistet insbesondere im Gegenzug für die 

vorgenannten Verzichte eine einmalige Kompensation in Höhe von 340.000,00 € an die Dowslake Microsystems 

Corp. Darüber hinaus werden die verbliebenen Produktrechte und die damit verbundenen Service- und War-

tungsverpflichtungen an die Dowslake Microsystems Corp. übertragen.  

Die Aufhebungsvereinbarung steht unter der auflösenden Bedingung der Nicht-Zustimmung durch den Aufsichts-

rat der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bestand seinerzeit nur aus zwei Mitgliedern und war damit 
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nicht beschlussfähig. Die gerichtliche Bestellung eines dritten Aufsichtsratsmitglieds ist zum 4. August 2009 

erfolgt. Der Aufsichtsrat hat der Aufhebungsvereinbarung am 25. Februar 2010 zugestimmt. 

Amtsgericht Hannover bestellt neues Aufsichtsratsmitglied 

Am 11. August 2009 ging der Gesellschaft der Beschluss des Amtsgerichts Hannover zur Bestellung eines neu-

en Aufsichtsratsmitglieds zu. Auf Antrag der Abwicklerin vom 01. Juli 2009 bestellte das Gericht am 4. August 

2009 gemäß § 104 Abs. 1 AktG Herrn Michael Ganslmeier anstelle von Herrn Alex Fang zum Mitglied des Auf-

sichtsrats. Dessen Wahl zum Aufsichtsratsmitglied durch die Hauptversammlung am 27. März 2006 hatte das 

Hanseatische Oberlandesgericht mit seinem Urteil vom 15. Mai 2009 für nichtig erklärt. 

Prüfung der DPR (Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) 

Die DPR hat im Juli und August 2009 eine Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts zum 

31. Dezember 2007 sowie des Jahresabschlusses und Lageberichts zum 31. Dezember 2007 der PANDATEL AG 

i. A. gemäß § 342b Abs. 2 S. 3 Nr. 2 HGB (Prüfung auf Verlangen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht) durchgeführt. Konkreter Anhaltspunkt für die Prüfung waren Hinweise auf Verstöße gegen IAS 24 (Angaben 

über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen). Die zuständige Kammer der Prüfstelle ist zu 

dem Ergebnis gekommen, dass keine fehlerhafte Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2007 vorliegt. 

Hauptversammlungen nach Ende des Berichtszeitraums. 

Nach dem 31. März 2009 hielt die PANDATEL AG i. A. zwei weitere Hauptversammlungen ab: 

Am 17. September 2009 lud die Abwicklerin der Gesellschaft die Aktionäre des Unternehmens ein, um ihnen den 

Verlust des hälftigen Grundkapitals der PANDATEL AG i. A. anzuzeigen. Dies erfordert § 92 Abs. 1 AktG. Auf 

der Hauptversammlung beantwortete die Abwicklerin alle Fragen zum Sachverhalt und erläuterte den Fortgang 

der Liquidation. 

Für den 30. November 2009 berief die Gesellschaft eine weitere Hauptversammlung ein, die den Jahresab-

schluss 2008 verabschiedete. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands 

und die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008. Zudem beschlossen die Aktionäre mehrere 

Satzungsänderungen, u. a. betreffend die Sitzungshäufigkeit des Aufsichtsrats und seine Vergütung, sowie 

diverse Satzungsänderungen im Zusammenhang mit der Einberufung zur, dem Teilnahmerecht an sowie dem 

Verlauf und der Abstimmung auf der Hauptversammlung. 

Vergleich mit klagenden Aktionären 

Im November 2009 hat die PANDATEL AG i.A. im Rahmen der vor dem Landgericht Hannover anhängigen 

Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen mit dreien der gegen Beschlüsse der Hauptversammlung vom 31. März 

2009 klagenden Aktionäre einen gerichtlichen Vergleich geschlossen. Der Vergleich wurde gemäß § 278 Abs. 6 

ZPO durch Beschluss des Landgerichts Hannover vom 1. Dezember 2009 wirksam. Er sieht neben der Rück-

nahme der Klagen gegen den Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft und die damit im Zusammenhang 

stehenden Beschlüsse (Abwickler- und Abschlussprüferbestellung) unter anderem vor, dass der Aufsichtsrat der 

Gesellschaft unverzüglich nach gerichtlicher Feststellung des Vergleichs durch Beschluss beim zuständigen 
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Amtsgericht einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Herrn Georg Marsmann, München, zum Abwickler der 

Gesellschaft stellen wird. 

Neuer Abwickler 

Die Hauptversammlung vom 31. März 2009 bestellte die Geiser & von Oppen GmbH & Co. KG, Berlin, zur Ab-

wicklerin der PANDATEL AG i. A. Am 29. September 2009 erklärte die Geiser & van Oppen GmbH & Co. KG, 

Berlin, dass sie ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2009 niederlegt und ihren Abwicklervert-

rag mit Wirkung ebenfalls zum Ablauf des 30. November 2009 kündigt. 

Auf Antrag des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellte das Amtsgerichts Hannover daraufhin mit Beschluss vom 

18. Dezember 2009 gemäß § 265 Abs. 3 AktG Herrn Georg Marsmann, München, gerichtlich zum Abwickler der 

PANDATEL AG i. A. 

Ausblick 

Nachdem die Hauptversammlung am 31. März 2009 in München die Abwicklung der Gesellschaft erneut be-

schlossen und einen Abwickler bestellt hat, liegt der Fokus der zukünftigen Tätigkeit der PANDATEL AG i. A. auf 

folgenden Themen: 

a) fortbestehende rechtliche Auseinandersetzungen konsequent zu verfolgen, 

b) die Sonderprüfungen zeitnah durchzuführen und 

c) alle notwendigen Maßnahmen zur Liquidation der PANDATEL AG i. A. zügig und möglichst kostenneutral 

durchzuführen. 

Vor dem Hintergrund der rechtlich notwendigen Abwicklungsmaßnahmen sowie der anstehenden Sonderprüfun-

gen wird die Beendigung der Liquidation der PANDATEL AG i. A. voraussichtlich nicht vor Ende 2012 stattfinden.  

Umsatzerlöse sind wegen der Einstellung des operativen Geschäftes auch zukünftig nicht zu erwarten. Auf Basis 

der aktuellen, neu eingeschätzten Höhe der Liquidationsrückstellungen erwartet die Gesellschaft für die folgen-

den Geschäftsjahre in etwa ausgeglichene Ergebnisse. 

Insgesamt richten sich alle Anstrengungen der Gesellschaft auf ein Ziel: Alle Aktionäre sollen nach Durchführung 

der Liquidation an einem möglicherweise verbleibenden Abwicklungsüberschuss teilhaben. 

Hannover, 8. April  2010 

 

Georg Marsmann 

Abwickler 



Bestätigungsvermerk 

An die PANDATEL Aktiengesellschaft i.A., Hannover: 

Wir haben den letztmaligen Abschluss der werbenden Gesellschaft - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der PANDATEL Aktien-

gesellschaft i.A., Hannover, für die Zeit vom 1. Januar bis 30. März 2009 geprüft. Die Buchführung und die 

Aufstellung von Abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 

Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Abschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 

Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in Buchführung, Abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Abschlusses und des Lageberichts. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Abschluss den 

gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 

Lagebericht steht in Einklang mit dem Abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Hannover, 9. April 2010 

 

Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG 

   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft 

 

  Christian Fröhlich Hans-Peter Möller 

  Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 





Bericht des Aufsichtsrats 

betreffend das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 

 

 

 

Auch das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 war geprägt von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 

der Liquidation und den gerichtlichen Auseinandersetzungen standen. Nachdem bereits im August 2007 erstmals die Auflösung 

der Gesellschaft beschlossen und bis zum Ende des Jahres 2007 das operative Geschäft der Gesellschaft vollkommen einge-

stellt worden war, wurde infolge der Unwirksamkeit des Auflösungsbeschlusses vom August 2007 am 31.03.2009 von der 

Hauptversammlung erneut die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 

30.03.2009 war die PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. (nachfolgend „PANDATEL AG“) ebenso wie ihre sämtlichen Tochterge-

sellschaften nicht mehr operativ tätig. Die PANDATEL AG verfügte – mit Ausnahme des Vorstands – im Rumpfgeschäftsjahr 

vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 über keine Mitarbeiter mehr. Durch diese besondere Unternehmenssituation war auch die 

Tätigkeit des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum geprägt. 

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 hat der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend begleitet 

und überwacht. Er hat sich regelmäßig vom Vorstand des Unternehmens über die Lage der PANDATEL AG und ihrer Tochter-

gesellschaften unterrichten lassen. 

Er hat sich mit dem Vorstand umfassend über die wichtigen Vorgänge im Unternehmen beraten. Es fand im abgelaufenen 

Rumpfgeschäftsjahr keine Präsenzsitzung des Aufsichtsrats statt. Die Beschlussfassung erfolgte einmal telefonisch. Der 

Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. 

Im Einzelnen wurden vor dem Hintergrund der Lage der Gesellschaft, über die der Vorstand den Aufsichtsrat laufend infor-

mierte, und der beabsichtigten Liquidation, insbesondere folgendes Thema eingehend erörtert:  

- Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und Prüfung von Alternativen zur Liquidation (Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft 

und ihrer Produkte) 

Es gab im maßgeblichen Berichtszeitraum kein zustimmungspflichtiges Geschäft.   

Der Empfehlung, regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit zu überprüfen, kam der Aufsichtsrat im Rumpfgeschäftsjahr vom 

01.01.2009 bis zum 30.03.2009 aufgrund der besonderen Unternehmenssituation (s. o.) nicht nach.  

Die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hannover, hat den Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 

bis zum 30.03.2009 und den Lagebericht für die PANDATEL AG geprüft. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschrän-

kungen erteilt. Der geprüfte Abschluss sowie der Lagebericht und der Prüfungsbericht wurden dem Aufsichtsrat zur Verfü-

gung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Abschluss der PANDATEL AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 

30.03.2009 samt des Lageberichts für die PANDATEL AG sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers mit dem Ab-

schlussprüfer eingehend in der Bilanzsitzung erörtert und stimmt auf der Grundlage der umfassenden Auskünfte des Ab-

schlussprüfers den Prüfungsergebnissen zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen 
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Prüfung des Abschlusses der PANDATEL AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 samt dem 

Lagebericht für die PANDATEL AG sind keinerlei Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den Abschluss der 

PANDATEL AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009.  

Die Hauptversammlung der PANDATEL AG hat am 31. März 2009 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Gemäß 

§ 270 Abs. 2 AktG (analog) beschließt die Hauptversammlung über die Feststellung des Abschlusses der PANDATEL AG für 

das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009.  

Es wurde gemäß § 312 AktG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009 ein Bericht über die Beziehun-

gen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstellt (Abhängigkeitsbericht). Der Abschlussprüfer der Gesellschaft für 

das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.03.2009, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hannover, 

hat den Abhängigkeitsbericht geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Bestätigungsvermerk lautet 

wörtlich: 

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 

(1) die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 

(2) bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, 

(3) bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentliche andere Beurteilung als die durch den 

Vorstand sprechen.“  

Der Abhängigkeitsbericht und der diesbezügliche Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sind dem Aufsichtsrat zugeleitet wor-

den. Der Aufsichtsrat hat beide Berichte geprüft und sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen. 

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch den Aufsichtsrat, bei der sich keine Bean-

standungen ergeben haben, sind Einwendungen gegen die Erklärung des Abwicklers am Schluss des Abhängigkeitsberichts 

nicht zu erheben. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand/Abwickler für seine Tätigkeit und sein Engagement für die Gesellschaft.  

München, 12. April 2010 

Der Aufsichtsrat 

Manfred Wissmann 

Michael Ganslmeier 

Stefan J. Weidner 




